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� Auswahl von Bauprodukten für die Instandsetzung von 
Betonbauteilen – Rückblick

� Auswahl von Bauprodukten im Zuge der Instandsetzungsplanung

� Aktueller Stand der HBO

� Aktuelles zu Verwendbarkeitsnachweisen für Bauprodukte zur 
Instandsetzung von Betonbauteilen

− Innerhalb des Regelungsbereichs der RL SIB

− Innerhalb des Regelungsbereichs der ZTV-W / ZTV-ING

� Zusammenfassung und Ausblick
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Ermittlung des Ist-Zustandes
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Auswahl von Schutz- und Instandsetzungs-
produkten nach RL SIB – Rückblick

Ist-Zustand � bekannt

Soll-Zustand � bekannt

Instandsetzungsprinzip � Festlegung auf ein Prinzip ist erfolgt

Erstellung des Leistungsverzeichnisses u.a. mit Nennung von zu 
verwendenden Produktgruppen nach RL SIB, z.B.

- PCC I oder PCC II, Beanspruchbarkeitsklassen M2 oder M3

- SPCC, Beanspruchbarkeitsklassen M2 (M3)

- OS 1, OS 2, OS 5, OS 8, OS 11 etc.

- Rissfüllstoffe EP-T, EP-I, ZL-I, ZS-I, PUR-I
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DAfStb – Richtlinie
Schutz und Instandsetzung von Betonbauteilen

PCC, SPCC, Rissfüllstoffe, OS:

Durch Benennung der Produktklasse und Bezug auf RL SIB,
Ausgabe 2001, ergibt sich ein eindeutig definierter Umfang
erforderlicher Leistungsmerkmale.
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Einführung der 
Vornormen DIN V 18026 und DIN V 18028

Da nach und nach bereits ab dem Jahr 2005 europäische Produktnormen
der Normenreihe EN 1504 als DIN EN eingeführt wurden, wurden
Vornormen als Bindeglied zwischen EN 1504 und RL SIB für OS-
Systeme, Rissfüllstoffe und Betonersatz erarbeitet:

� DIN V 18026 – Oberflächenschutzsysteme aus Produkten nach 
DIN EN 1504-2, Ausgabe 06.2006

� DIN V 18028 – Rissfüllstoffe nach DIN EN 1504-5 mit besonderen 
Eigenschaften, Ausgabe 06.2006

� DIN V 18027 – Betonersatzsysteme aus Instandsetzungsbetonen/-
mörteln nach EN 1504-3 und Korrosionsschutzbeschichtungen nach 
EN 1504-7 (Arbeit wurde nach 6. Entwurf abgebrochen)
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Für OS-Systeme und Rissfüllstoffe:
CE-Kennzeichnung und Ü-Zeichen

Foto vom 04.10.2017!
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Für Betonersatzsysteme: Verlängerung / 
Neuausstellung von abP
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Überarbeitung des Bauordnungsrechtes ab 2016

D.h.: � für das Inverkehrbringen
nach DIN EN 1504-2: CE

� für das Verwenden
nach DIN V 18026 bzw.
DIN V 18028: Ü

BRL  A Teil 1:

Spalten nicht mehr gültig

Anmerkung: DIN V 18026 und DIN V 18028 vom DIN zurückgezogen!
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Aktueller Stand der HBO Hessen – Ausgabe 2018

Hessische Verwaltungsvorschrift  Technische Baubestimmungen (H-VV TB)
(Umsetzung der Muster-Verwaltungsvorschrift 

Technische Baubestimmungen Ausgabe 2017/1):
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Aktueller Stand der HBO Hessen – Ausgabe 2018

Hessische Verwaltungsvorschrift  Technische Baubestimmungen (H-VV TB)
(Umsetzung der Muster-Verwaltungsvorschrift 

Technische Baubestimmungen Ausgabe 2017/1):
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Fragen bei Anwendung der H-VV TB bzgl. 
Bauprodukten für die Betoninstandsetzung

Welche harmonisierten europäischen Normen für Produkte für die Instandsetzung
von Betonbauteilen sind defizitär und bzgl. welcher wesentlicher Merkmale?

Wie kann der Nachweis erforderlicher wesentlicher Merkmale erfolgen? 

� Prioritätenliste des DIBt (siehe www.dibt.de)
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Was besagen Art. 30 und Art. 43 BauPVO? 

Nach Art. 30 BauPVO qualifizierte Stelle?

� In Deutschland ist dies das Deutsche Institut für Bautechnik DIBt!

Nach Art. 43 BauPVO qualifizierte Stelle?

� Im Wesentlichen die bisherigen PÜZ-Stellen 
(Notifizierung nach EN 1504 erforderlich!)
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Nachweis der erforderlichen Leistungsmerkmale 
im Regelungsbereich der RL SIB
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Konkret: Nachweis der erforderlichen Leistungs-
merkmale für OS, Rissfüllstoffe und Betonersatz

OS-Systeme nach DIN V 18026 bzw. RL SIB:

z.B.:
� Nachweis der Übereinstimmung des jeweiligen Produktes bzgl. 

sämtlicher Leistungsmerkmale mit DIN V 18026:2006

� Nachweis einer laufenden Fremdüberwachung durch eine nach 
Art. 43 BauPVO anerkannte Stelle

Oder:

� Ehemalige Dokumentationsunterlagen und Nachweis der Identität 
(keine Rezepturänderung erfolgt!)
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Konkret: Nachweis der erforderlichen Leistungs-
merkmale für OS, Rissfüllstoffe und Betonersatz

Rissfüllstoffe nach DIN V 18028:

z.B.:
� Nachweis der Übereinstimmung des jeweiligen Produktes bzgl. 

sämtlicher Leistungsmerkmale mit DIN V 18028:2006

� Nachweis einer laufenden Fremdüberwachung durch eine nach 
Art. 43 BauPVO anerkannte Stelle

Oder:

� Ehemalige Dokumentationsunterlagen und Nachweis der Identität 
(keine Rezepturänderung erfolgt!)
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Konkret: Nachweis der erforderlichen Leistungs-
merkmale für OS, Rissfüllstoffe und Betonersatz

Betonersatzsysteme nach RL SIB:

z.B.:
� Bewertung der Leistung in einer Technischen Dokumentation unter 

Einschaltung einer entsprechend Art. 30 BauPVO qualifizierten Stelle.

Oder:

� Ehemalige Dokumentationsunterlagen (z.B. abP) und Nachweis der 
Identität (keine Rezepturänderung erfolgt!)
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Hinweis auf CE-Zeichen und Leistungserklärung:

Aussagekraft der CE-Kennzeichnung:

� Hersteller übernimmt mit der von ihm aufzustellenden
Leistungserklärung für ein Bauprodukt die Verantwortung für die
Übereinstimmung (Konformität) des vermarkteten Produkts mit seinen in
der Leistungserklärung gemachten technischen Produktleistungsangaben.

� Für die CE-Kennzeichnung ist ein wesentliches Merkmal ausreichend!

� Die CE-Kennzeichnung bezieht sich auf ein Produkt, nicht auf ein 
System!

� Leistungserklärung für OS-Systeme (z.B. OS 5, OS 11 nach RL SIB) 
nach DIN EN 1504-2 in Verbindung mit CE-Kennzeichnung nicht 
möglich!
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Neuregelungen der 
ZTV-W LB 219 und ZTV-ING, Teile 3.4 und 3.5

Bundesfernstraßen –
ZTV-ING

Bundeswasserstraßen –
ZTV-W LB 219
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ZTV-W LB 219 und ZTV-ING, Teile 3.4 und 3.5

ZTV-W LB 219 „Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen – Wasserbau 
(ZTV-W) für die Instandsetzung der Betonbauteile von Wasserbauwerken 
(Leistungsbereich 219) – Neufassung 11.2017

� Eingeführt über Erlass des BMVI vom 03.11.2017

ZTV-ING, Teil 3.4 „Schutz und Instandsetzung von Betonbauteilen“ –
Neufassung 2017

ZTV-ING, Teil 3.5 „Füllen von Rissen und Hohlräumen in Betonbauteilen“ –
Neufassung 2017

� Eingeführt über ARS 20/2017 des BMVI vom 16.11.2017
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Zukünftige Festlegung der erforderlichen 
Leistungsmerkmale

Projektspezifische Formulierung der Anforderungen
an Bauprodukte unmittelbar aus den Anforderungen
an das betroffene Bauwerk

Hierzu Verwendung von Expositionsklassen, u.a. 
nach:

- DIN EN 206-1

- ZTV-W LB 219

- IH-RL
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Expositionsklassen der ZTV-W LB 219 (2017) –
Beispiele (1)

Klassen-
bezeichnung

Beschreibung der Umgebung
Wasserbauspezifische Beispiele für die Zuordnung von 

Expositions-und Feuchtigkeitsklassen

(informativ)
1 Kein Korrosions- oder Angriffsrisiko

X0 Bauteile ohne Bewehrung oder eingebettetes 
Metall in nicht betonangreifender Umgebung Unbewehrter Kernbeton bei zonierter Bauweise

2 Bewehrungskorrosion, ausgelöst durch Carbonatisierung

XC1 Trocken oder ständig nass
Sohlen von Schleusenkammern, Sparbecken oder Wehren; 
Schleusenkammerwände unterhalb UW; hydraulische Füll-
und Entleersysteme

XC2 Nass, selten trocken Schleusenkammerwände im Bereich zwischen UW und OW
(sinngemäß Sparbeckenwände)

XC3 Mäßige Feuchte Nicht frei bewitterte Flächen (Außenluft, vor Niederschlag 
geschützt)

XC4 Trocken oder ständig nass
Sohlen von Schleusenkammern, Sparbecken oder Wehren; 
Schleusenkammerwände unterhalb UW; hydraulische Füll-
und Entleersysteme

3 Bewehrungskorrosion, verursacht durch Chloride, ausgenommen Meerwasser

XD1 Mäßige Feuchte Wehrpfeiler im Sprühnebelbereich von Straßenbrücken

XD2 Nass, selten trocken

XD3 Wechselnd nass und trocken Plattformen von Schleusen, Verkehrsflächen (z. B. 
Hafenflächen), Treppen an Wehrpfeilern

… …
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Expositionsklassen der ZTV-W LB 219 (2017) –
Beispiele (2)

Klassen-
bezeichnung

Beschreibung der Umgebung
Wasserbauspezifische Beispiele für die Zuordnung von 

Expositions-und Feuchtigkeitsklassen

(informativ)
Feuchtigkeitsklassen

W0

Beton, der nach normaler Nachbehandlung
nicht längere Zeit feucht und nach dem
Austrocknen während der Nutzung weitgehend
trocken bleibt.

Allgemein: Nur bei nicht massigen
Bauteilen (Abmessung ≤ 0,80m).
Innenbauteile von Wasserbauwerken,
die nicht ständig einer relativen
Luftfeuchte von mehr als 80 %
ausgesetzt werden (z.B. Innenräume
von Steuerständen).

WF Beton, der während der Nutzung häufig
oder längere Zeit feucht ist.

Allgemein: Stets bei massigen
Bauteilen (Abmessung > 0,80 m)
unabhängig vom Feuchtezutritt.
Betonbauteile von Wasserbauwerken
mit freier Bewitterung oder mit
temporärer bzw. dauernder Wasserbeaufschlagung
im Binnenbereich
(z.B. Schleusenkammerwände
auf gesamter Höhe).
Innenbauteile von Wasserbauwerken,
bei denen die relative Luftfeuchte
überwiegend höher als
80 % ist.
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Expositionsklassen der ZTV-W LB 219 (2017) –
Beispiele (3)

Klassen-
bezeichnung

Beschreibung der Umgebung
Wasserbauspezifische Beispiele für die Zuordnung von 

Expositions-und Feuchtigkeitsklassen

(informativ)
Feuchtigkeitsklassen (Fortsetzung)

WA

Beton, der zusätzlich zu der Beanspruchung
der Klasse WF häufiger oder langzeitiger
Alkalizufuhr von außen ausgesetzt
ist.

Betonbauteile von Wasserbauwerken,
die mit Meerwasser in Berührung
kommen (Unterwasser- und
Wasserwechselbereich, Spritzwasserbereich).
Betonbauteile von Wasserbauwerken
mit Tausalzeinwirkung (z.B.
Planiebereiche von Schleusenkammerwänden).

XW1 Ständige Wasserbeaufschlagung durch
Süß- oder Meerwasser

Schleusenkammer- oder Sparbeckenwände
unterhalb UW

XW2 Wechselnd nass und trocken durch Süß- oder
Meerwasserbeaufschlagung

Schleusenkammer- oder Sparbeckenwände
zwischen UW und OW

… …
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Expositionsklassen der ZTV-W LB 219 (2017) –
Beispiele (4)

Klassen-
bezeichnung

Beschreibung der Umgebung
Wasserbauspezifische Beispiele für die Zuordnung von 

Expositions-und Feuchtigkeitsklassen

(informativ)
Einwirkungen aus dem Betonuntergrund
XSTAT
(static)

Statisch mitwirkend
Reprofilierung von druckbeanspruchten Bauteilen; 
kraftschlüssiges Füllen von Rissen und Hohlräumen

XBW1
(backfacing
water)

Rückseitige Durchfeuchtung (keine 
Durchströmung) oder erhöhte Restfeuchtigkeit

Bauteile mit Beanspruchung durch drückendes
Wasser

… …
XCR (cracks) Risse
W (width) mit Rissbreite w in mm
∆w mit Rissbreitenänderung ∆w in mm

DY (dry)

mit Feuchtezustand “trocken“:
- Wasserzutritt nicht möglich.
- Beeinflussung des Riss-
/Hohlraumbereiches durch Wasser nicht
feststellbar bzw. seit ausreichend langer
Zeit ausschließbar

Innenbauteil;

… …

WT (wet)

mit Feuchtezustand “nass (drucklos gefüllt)“:
- Wasser in feinen Tröpfchen im Rissbereich
erkennbar.
- Wasser perlt aus dem Riss

frei bewitterte Bauteile;
erdberührte Bauteile

WF 
(waterflow)

mit Feuchtezustand “fließendes Wasser
(druckwasserführend)“:

WU-Bauteil;
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Neue Dokumente für Leistungsmerkmale nach 
ZTV-W LB 219 und ZTV-ING, Teile 3.4 und 3.5

ZTV-W LB 219:

BAWEmpfehlung „Instandsetzungsprodukte – Hinweise für den 

Sachkundigen Planer zu bauwerksbezogenen Produktmerkmalen und 

Prüfverfahren“ (Ausgabe 2017)

ZTV-ING, Teil 3.4:

Hinweise zu den ZTV-ING  Teil 3  Abschnitt 4: „Hinweise für den 

Sachkundigen Planer zur Festlegung von Leistungsmerkmalen zu 

Instandsetzungsprodukten hinsichtlich bauwerksbezogener 

Produktmerkmale und Prüfverfahren“ (Ausgabe 2017)

ZTV-ING, Teil 3.5 analog zu Teil 3.4
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PCC, SPCC, M1, M2, M3 etc. 
werden abgelöst durch …

Aus PCC wird RM bzw. RC

Aus SPCC wird SRM bzw. SRC

Aus PC wird PRM bzw. PRC

Anwendungsbereiche und Beanspruchbarkeitsklassen 
werden zukünftig über Expositionsklassen ausgedrückt
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Betonersatz nach ZTV-W LB 219 
Altbetonklassen

Die Auswahl geeigneter Betonersatzsysteme erfolgt in
Abhängigkeit der Altbetonklasse des Untergrundes.

Quelle: DAfStb-Instandhaltungsrichtlinie (Gelbdruck) – Stand 06.2016
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Fallbeispiel Stützeninstandsetzung –
Relevante Expositionsklassen (Auswahl)

Relevante Expositionsklassen 
für Auswahl des Betonersatzsystems:

• XALL
• XC3
• Ggf. XD1
• Ggf. XF1
• Ggf. WF
• Ggf. XW2
• XSTAT

Altbetonklasse der Stütze: A4
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Beispiel statisch relevante Stützeninstandsetzung 
– Spritzbeton SRC nach BAWEmpfehlung

Quelle: BAWEmpfehlung, Ausgabe 2017
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Beispiel statisch relevante Stützeninstandsetzung 
– Spritzbeton SRC nach BAWEmpfehlung

Quelle: BAWEmpfehlung, Ausgabe 2017
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Beispiel statisch relevante Stützeninstandsetzung 
– Spritzbeton SRC nach BAWEmpfehlung

Quelle: BAWEmpfehlung, Ausgabe 2017
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Beispiel statisch relevante Stützeninstandsetzung 
– Spritzbeton SRC nach BAWEmpfehlung

Quelle: BAWEmpfehlung, Ausgabe 2017
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Beispiel OS-System
auf einer Brückenkappe

Die bekannten OS-Klassen sind in 
ZTV-ING, Teil 3.4 weiterhin enthalten!
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Festlegung durch den Sachkundigen Planer

Lt. BAWBrief Ausgabe 1/2017:

Der Sachkundige Planer muss hierzu projektspezifisch festlegen,

• welche Produktmerkmale, zugehörige Prüfverfahren und Anforderungen 
im Hinblick auf den Nachweis der Verwendbarkeit erforderlich sind und in 
welcher Form der Nachweis dieser Produktmerkmale durch das 
bauausführende Unternehmen erfolgen muss,

• welche Produktmerkmale, zugehörige Prüfverfahren und Anforderungen 
im Hinblick auf den Nachweis der Übereinstimmung erforderlich sind und 
in welcher Form der Nachweis dieser Produktmerkmale durch das 
bauausführende Unternehmen erfolgen muss,

• welchen Mindestumfang die verbindlichen „Angaben zur Ausführung“ 
(des Herstellers) aufweisen müssen.
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Nachweis der projektspezifschen Verwendbarkeit 
nach BAWBrief (Ausgabe 1/2017):

Variante A:

Die projektspezifisch erforderlichen Nachweise sind
vom jeweiligen Auftragnehmer, d. h. der für das 
konkrete Projekt beauftragten bauausführenden 
Firma, an der einzusetzenden Charge zu führen. 

Variante B:

Vorlegen einer prüffähigen Bescheinigung einer 
entsprechend Art. 30 BauPVO qualifizierten Stelle,
sofern diese den Anforderungen der 
Leistungsbeschreibung vollumfänglich genügt. 
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Prüffähige Bescheinigung einer entsprechend 
Art. 30 BauPVO qualifizierten Stelle

Für Deutschland ist das 
Deutsche Institut für Bautechnik (DIBt) 
die nach Art. 30 BauPVO für alle Produktbereiche 
benannte technische Bewertungsstelle. 

Das DIBt erstellt künftig Gutachten, mit denen die 

- Einhaltung bestimmter wesentlicher Merkmale
(Verwendbarkeitsnachweis),

- Art und Umfang von 
Übereinstimmungsnachweisen

- Inhalte der Angaben zur Ausführung 

auf Antrag von Produktherstellern bescheinigt werden.
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Übergangsphase lt. BAWBrief 1/2017

Regelungsbereich der ZTV-W:
Bisherige Zusammenstellungen Wasserbau für PCC und SPCC 
werden zur ausschließlichen Nutzung für laufende Baumaßnahmen 
auf Basis der ZTV-W LB 219 (2013) bis zum 31. Dezember 2018 
weitergeführt. Neuaufnahme von Produkten nicht mehr möglich.

Übergangszeitraum bis 31. Dezember 2018: Betonersatzsysteme
unbekannter Zusammensetzung gemäß Abschnitt 5 und 6 der ZTV-W 
LB 219 (2017)  können alternativ zum projektspezifischen Nachweis 
aus den neuen Zusammenstellungen „Wasserbau/Übergang 2017“
verwendet werden (sofern Voraussetzungen gegeben).

Ab dem 01. Januar 2019 Verwendbarkeits- und 
Übereinstimmungsnachweis ausschließlich über projektspezifische 
Vorgehensweise bzw. ersatzweise über DIBt-Gutachten
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Übergangsphase lt. BAWBrief 1/2017

Regelungsbereich der ZTV-ING:

Für in der Durchführung befindliche Projekte kann noch auf bislang
gelistete Baustoffe und Baustoffsysteme aus den
Zusammenstellungen der BASt zurückgegriffen werden.

Diese Zusammenstellungen stehen zudem für auf Grundlage des nun
aktuell eingeführten Standes der ZTV-ING Teil 3, Abschnitte 4 und 5
(2017/10) durchzuführender Schutz- und Instandsetzungs-
maßnahmen für einen Übergangszeitraum bis zum 31. Dezember
2018 als alternativer Nachweis der Verwendbarkeit (und
Übereinstimmung) zur Verfügung.
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Zusammenfassung und Ausblick

H-VV TB verweist bzgl. harmonisierter Bauprodukte auf die 
Prioritätenliste des DIBt. 

ZTV-W LB 219 und  ZTV-ING, Teile 3.4 und 3.5 geben einen 
„Vorgeschmack“ auf die kommende Instandhaltungs-Richtlinie bzgl. 
Festlegung der Leistung von Produkten für die Betoninstandsetzung

DIBt-Gutachten stellen zukünftig (vermutlich) die Regel für den 
Verwendbarkeitsnachweis, Übereinstimmungsnachweis und die 
Angaben zur Ausführung von Betoninstandsetzungsprodukten dar.  

Die Prioritätenliste des DIBt benennt Wege zur Deklaration nicht in der 
harmonisierten Norm enthaltenen Leistung.
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… keine Regel ohne Ausnahme

OS 8 und OS 13 sind nicht in der ZTV-ING, Teil 3.4 oder 
der ZTV-W LB 219 enthalten, daher ist für diese 

OS-Systeme  kein  DIBt-Gutachten nach 
Art. 30 BauPVO möglich!
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Vielen Dank !!!

www.bauwerkserhaltung.ac




